
Protokoll 

fiber die öffentliche Sitzung des Landtages vom 3o. August 1935 
Abwesend: Prick Georg und Adolf Fromuelt, welche landesabwesnd sind. 
Reg. Vertreter : Reg. Chef Dr. Hoop 
Beginn der Sitzung na:; hmittags j4 Uhr. 

1" Das Protolll der letzten Sitzung wird verlesen und ohne Bean- 

standung genehmigt. 

2Ueb e rnahme der Wi ld so hi d en auf das -Land. 
Bezugnehmend auf die Diskussion in der Konferenz legt der Vorsitzen 

de die Frage vor. 
Elkuch: mavht aufmerksam auf die grossen WildochLden beeonders 

im Unterland und ersucht um stärkeren Wildabschuss. 

R hef : Die Regierung hat jeher über Ansuchen aussereteütlichen 
Wildabschuss gerne bewilligt, sah sich hingegen nicht veranlasst, 
besondere Aufträge in diesem Sinn zu erteilen. Reg. Chef macht auf- 

merksam-auf die Gefahren der grossen Senkung der PachtgefG. 11e für 

die nächste Verpachtungsperiode. 

Vo t.; Die Balzner Alpgeneos$enschaften klagen über sehr grosse 

Wildsohäden. Sie sind dadurch genötigt worden, mit grossen Ausgaben 

sich dagegen zu wehren durch Einf riedungen. Er beantragt Teilung des 

Jagdgebietes in ihrem Alpengebiet, da eine Gebietsgrenze durch den 

Valorschbaeh leicht gegeben erscheint. Es soll den Gemeinden und Ge- 

nossenschaften mehr von dem Pavhtgefälle zugeteilt werden. 

Risoh. Ferdi: Die Regierung sollte beim heutigen Stand des Wildes 

ohne besonderes Ansuchen Auftrage auf entsprechenden Wildabschluss 

erteilen. 

Reg. Chef: Die Regierung wird die Anregung prüfen und mit den Jagd- 

pächtern in diesem Sinn besprechen. 

Der Landtag beschlieset: einstiiimig: 

1. grundsätzliche Ablehnung der Uebernahme der Wildschäden auf das 

Land und Beibehaltung des alten Zustandes 

2. Beauftragt er die Regierung; im Sinn des Antrages'der Finanzkom- 

mission eine Neuregelung der. bestehenden Paohtvertrb. ge durchzufüh- 

ren &nd zwar in dem Sinn, dase die bestehenden Pachtverträge vor 

Abschluss der Vetragszeit mit den gleichen Pächtern auf eine neue 

Laufzeit erneuert wurden und dabei ein Na^hlass der. Pachtgefälle 

irn Sinn der Konferenzbesprechung eintreten könnte. 
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3. Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen. Erweiterung 
des H esetzes. 

Präsident legt die Veranlassung zur Gesetzeserweiterung vor. 
190-0-t--' wehrt sieh dagegen, dass die Regierung über die ld m 
Gemeinde hinaus ohne weiters zu lasten der Gemeinde über die Gemein- 

de allgehörigen verfüge. 
R tß- G, ef : Es muss der Regierung freistehen, im Weigerungsfalle einer 
Gemeinde das Notwendige vorzukehren zum allgemeinen Woh1. Es ist selbet- 

verstdlieh, dass die Regierung vor einem solchen Schritt das Einver- 

nehmen mit der betreffenden Gemeinde pflegen wird. 
PrtLsident: Es l. sst sich die, ganze Regelung mit einer textlichen Bei- 

fügung verwirklichen und bedarf keiner grossen neuen Besetze abestimmung 

Ferd. Riech: Die Gemeinden sollen beitragen zur Versorgung ihrer Gemein- 

d3angehörigen, 
sofern diese nicht über eigenes Vermögen verfügen. Ande- 

rerseite allerdings soll auch der Beitrag des Landes nicht unterblei- 

ben zu diesem Zweck, Zu erwehnen ist jedoeh, dass es Gemeinden gibt, die 

sich wehren, die Gelegenheit zu schaffen, ihre Armen IM in einem Gemein- 

dearmenhaushalt auß. eißene Kosten zu erhalten. Andere Gemeinden tund 

dies ohne Beitrag des Landes und es ist deshalb umso eher notwendig, 

dass solche Gemeinden, die keine Armenhaue&aeten haben, mehr für andere 

Versorgung der Armen und versorgungsbedürftigen Personen beisteuern. 

V4t-. verlangt die Verlautbarung von Personen, die evtlofür eine solche 

Versorgung in Betracht kommen könnten. 

Der Vorschlag wird durch den Vorsitzenden und Reg. Chef abgelehnt. 

Ferner wäre die Frage zu prüfen, ob nicht im Lande eine eigene Anstal 

geschaffen werden könnte im Sinn der Zwangaarbeiteanstalten in der 

Schweiz, 

Reg. Chef: Die heutige Lösung ist sicher die b illigste Eine eigene 
gerade 

Abstalt käme zu teuere aus diesem Grunde weil es sich um ar- 

beitsscheue Elemente. handelt. 

Präsident: legt im Sinne der Konferenzbesprechung einen zweiten Antrag 

vor, n. ä. mlich die zwitweilige Einstellung versorgter Personen im Wahl- 

recht. 

Elkuch: schlägt vor die doppelte Zeit der Versorgung, 

Der Landtag nimmt diesen Beschluss einstimmig an 

} 
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Beschluss; Der Landtag beschliesst Erweiterung des Gesetzes im Sinn 
des Antrages der F. K. d, h. Versorgung. durch die Regierung direkt und 
Zeitweilige Einstellung im Wahlrecht. Die genaue textliche Unterlage 

soll für den nächsten Landtag nochmals vorgelegt werden 
4. Die von der F. Kgvorgeschlagenen Wahlen, Ersatzwahl für Wilh. iehr, 

Neuwahl der Stuuerkommission, Wahl einer Kommission zur Beschaffung 
von Industrieenwerden auf den nächsten Landtag verschoben. 
5"Anwendung der schweizerischen Bundesgesetzgebung über Kreditkassen 

mit Wartefrist ( Bausparkassen) 
Der Landtag nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Bereitwillig- 

keit der schweiz. Behörden. das liechtensteinische Gebiet unter den er- 
höhten Schutz und die verschärfte Aufsicht der schweiz. Behörden einzu- 
beziehen 

und beauftragt die Regierung, die Anwendbarkeit dieses Gesetzes 

in landesgesetzblatt zu veröffentlichen; 

6. Gassner Josef in Triesenberg 51. Gesuch zur Gesetzeserlassung in sein 

ner Prozeasangelegenheit. 

Das Gesuch Gassnere wird im Sinn derKonferenzbesprechung dahin b 

reinigt, dase die rechtliche Frage zur Begutachtung dem Landgerichte 

überwiesen wird und mit dieser Begutachtung dem Landtage neuerdings 

'Orgelegt werden aoll. Der Beschluss wird einstimmig gefasst, 

7. Gehaltserhöhung Prof. Sch. dler Gust. Vaduz. 

Der Landtag lehnt eine Gehaltserhöhung ab, beschliesst'hingegen, die 

besonderen Auslagen, die Prof. Schwdler erwachsen sind anläsätlich eines 

besonderen Zeichenkurses in Feldkirch, ihm zu ersetzen und zwar aufgrund 

beigesteliter Unerlagen im Betrage von Frs. 161. Der Beschinas erfolgt 

RAZWOMM mehrheitlieh: 

B. l7ohnungeentschädigu g Polizist Beck, Sohaan. 

vie WohnungsentschädigungeiOrage soll grundsätzlich bei der nächsten 

Budgetierung für alle geregelt werden. In Anerkennung der besonderen 

ausserdienstlichen Inanspruchnahm des Gesuchstellere besonders im 

lad Gemeindebezirk Sohaan wird ihm ein Anerkennungsbeitrag im Ausmass 

von Fr$. 15o zuerkannt. Der Beschluss erfolgt mehrheitlic_-L 

9. Abschaffung der Alkoholsteuer auf Inlandweine. 

Nach Vorlage des Gesuches und der Stellungnahme der Interessenten 

befürwortet 

Risch Bernh: Reduktion der Steuer auf 5o% in Rücksicht auf die wirt- 
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Die äteu. ersenkung wird unbedingt dazu beitragenden Abeatt zu fer- 
dern und auch im Inlannde den erhöhten Konsum zu ermöglidi. en. 

Beschluss mehrheitlich Reduktion der Alkoholsteuer auf Inlandwein 

um 3o% 

l0. Neueinschätzung der Steuerobjekte aufgrund veränderten Verkehrs- 

Wert es 

Nach Darlegung de, - Besprechungen in der Konferenz wiederholt 

O£t. Beizug von Baufachleuten zur EinschLytzung der Gemeinden: 

Präsident: Es steht jeder vom Landtage gewählten Kommission frei, 

Im Bedarfsfalle Fachleute zur Beratung beizuziehen, so auch dieser 

KoznmissionEe 
erscheint nicht empiehlenswert, zum voraus die Kommission 

zu verpflichten, auf jeden Fall Fachleute beizuziehen. 

Peter Büehel: empfiehlt Ueberlaseung dieser Angelegenheit an die 

Steuerverwaltungo' 

Antrag Vogt's wird abgelehnt; 

- 
Einstimmiger Beschluss: Es mögeg vorläufig den-ýteuererklä, rungen 

in Je*er Ortsgemeinde die bteuerliste neu ausgegeben werden und 

die Steuerob#ekte auf ihren Verkehrswert geprüft werden und zwar, 

damit icl ganzen lande eine gewisse Einheitlichkeit erfolge, unter steti- 

gem Beisein der Landessteuerberwaltung. Die Ergebnisse dieser heuen 

Bewertung sollen, sofern sie eine Aenderung in der Bewertung der Steu- 

erobjekte ergeben, den Steuerträgern vor ihrer Steuererklärung zur 

Kenntnis gegeben werden, damit sie dieselben darnach einrichten. 

11 Jahresbericht des Lawenawerkes. 

Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und der Geschä. gts-- 

Priifungekommission zur Ueberliriifung der Einzelheiten tiberantwortet. 

Ferd. Risch stellt nachträglich zu dem Punkte den Antrages möchte 

der Bericht in Abschrift den Abgeordneten zugestellt werden. 

Der Antrag wird einstimmig angenonunen, soferne es sich um den gene- 

rellen Teil handelt. 

12. Initiative auf Senkung des Zinsfusses bei der Sparkasse, 

Das Gutachten des hohen Staatsgerichtshofes wird zur Kenrt nie genom- 

Men und mit Befriedigung festgestellt, dass die Ansicht des Landtages 

dadurch geschätzt erscheinto' 
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Initiative 

auf Reduktion des Strompreises des Lawenawerkes. 

. 
22 

*Chef: beantragt im Sinne des Regierungsbeschlusses und der PK. 
Ablehnung der Initiative und Prüfung einer Senkung des Tarifes, die 

der Verwaltungsrat mit einer Kornmission des Landtages durchberaten 

Iöchte. Ferner die Möglichkeit der Eingabe von Beschwernissen uüd 
eschen 

an diese vereinigte Kommission des Verwaltungsrates mit der 

lCo'Dmiseion des Landtages. 

ls spricht sieb gegen eine allgemeine Senkung des Strompreises. 
Riech l'erd.: beantragt Prüfung der Frage, ob nicht an die Gemeinden für 

Öffentliche Lichtanlagen, wie Strassen-, Kirchen- und Schulhausbeleuchtun- 

$en usw. der Strom könnte unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

Beschluss; Die Initiative wird einstimmig abgekehnt als gesetzelg- und 

'7erfassungewidrig, weil ihr der Bedeckungsvorechlag fehlt. 

Der Vors chiag der Schaffung einer erweiterten Kommission wird ein- 

stimmig angenommen, Die Bestellung der Kommission wird auf eine spUtere 
eitzung verschoben, 

13, Ansuchen über Abänderung des Landtagsbeschlusses be: tr0Ritfearbeiten. 

Nach Darlegung der Unterlagen und gestützt auf auf die in der Konfe- 

r'enzeitzung durchgeführte Diskussion beschliesst der Landtag mehrheit- 

lich, Rttfearbeiten, die dringlich und unaufschiebbar sich ergeben, sind 

b0n den Gemeinden, in deren Gebiet und in deren Aufsichtskreis die Rü- 

fe gelegen ist, bhne weiteres durchzuführen. Arbeiten, die längerer Hand 

40rbereitet werden können, wenn sie auch geringen Umfanges sind, sind 

laut letztjährigem Landtagebeschluss vom Lande auszuschreiben und 

durchzuführen9in sinngemässer Anwendung der letztjährigen Beschlusses 

XXIM über Arbeitsbeteiligung gier kostenbeteiligten Gemeinden. 

14Herabsetzung der Stempelkosten bei Betreibungen. 

Gestützt auf die Konferenzbesprechung beschliesst der Landtag ohne 

weitere Diskussion Herabsetzung der Stempelkosten bei Betreibungen 

tn ein Drittel, Der Beschluss wurde einstimmig gefasste 
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